
Umweltverträglichkeitsprüfungen – V 810.15 

1 

ANHANG 2 

UVP-pflichtige Anlagen, für die das massgebliche Verfahren vom 

Strassengesetz vom 15. Dezember 1967 (Art. 6) abhängt  1) 

 
1) Die Ziffern beziehen sich auf den Anhang der Bundesverordnung. 

Betrifft das Vorhaben einen mit * gekennzeichneten Anlagetyp, so muss im 
massgeblichen Verfahren auch das Bundesamt für Umwelt angehört werden 
(Art. 13 Abs. 3 UVPV). 

1 Verkehr 

11 Strassenverkehr 

Nr. Anlagetyp 

11.2 * Hauptstrassen, die mit Bundeshilfe ausgebaut werden (Art. 12 
des Bundesgesetzes vom 22. März 1985 über die Verwendung der 
zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassen- 
und Luftverkehr zweckgebundener Mittel, SR 725.116.2) 

11.3 Andere Hochleistungs- und Hauptverkehrsstrassen (HLS und 
HVS) 
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